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Anfrage zur mündlichen Beantwortung O-000023/2023
an die Kommission
Artikel 136 der Geschäftsordnung
Juan Fernando López Aguilar
im Namen des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres

Betrifft: Ausweitung des Mandats der Europäischen Staatsanwaltschaft im Hinblick auf den 
Straftatbestand des Verstoßes gegen restriktive Maßnahmen der Union

Gegenwärtig gibt es beispiellose Sanktionen u. a. gegen russische und belarussische 
Staatsangehörige und Einrichtungen. Allerdings kommt es auch verstärkt zu Umgehungen von 
restriktiven Maßnahmen. In der Praxis werden tatsächlich nur sehr wenige Verstöße gegen restriktive 
Maßnahmen der Union geahndet, da viele Mitgliedstaaten der Ermittlung und Verfolgung solcher 
Taten nicht genügend Priorität einräumen. Die uneinheitliche Durchsetzung restriktiver Maßnahmen 
beeinträchtigt deren Wirksamkeit und die Fähigkeit der Union, geschlossen aufzutreten.

Infolge des Beschlusses des Rates, in dem Verstöße gegen restriktive Maßnahmen der Union als 
Kriminalitätsbereich bestimmt wurden, der die Kriterien in Artikel 83 Absatz 1 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV)1erfüllt, hat die Kommission am 2. Dezember 2022 
einen Vorschlag für eine Richtlinie zur Definition von Straftatbeständen und Sanktionen bei Verstoß 
gegen restriktive Maßnahmen der Union vorgelegt, um die nationalen Regelungen zu harmonisieren.

Gemäß der vorgeschlagenen Richtlinie bleiben in erster Linie die Mitgliedstaaten für die Ermittlung 
und Verfolgung solcher Straftaten zuständig. In bestimmten Fällen kann aber auch die Europäische 
Staatsanwaltschaft (EUStA) die strafrechtliche Verfolgung durchführen. Das Mandat der EUStA ist 
derzeit jedoch auf Straftaten beschränkt, die die finanziellen Interessen der Union berühren. Die 
Ausweitung ihres Mandats auf alle Arten von Verstößen gegen restriktive Maßnahmen der Union 
könnte die Strafverfolgung und die wirksame Durchsetzung strafrechtlicher Sanktionen in der 
gesamten Union erheblich verbessern. Mehrere Mitgliedstaaten fordern derzeit eine Ausweitung des 
Mandats, wofür ein einstimmiger Beschluss des Europäischen Rates2erforderlich ist. Die EUStA hat 
bewiesen, dass sie bei der Ermittlung und Verfolgung von Straftaten, die in ihren 
Zuständigkeitsbereich fallen, sehr effizient ist. Bislang beteiligen sich 22 Mitgliedstaaten an der 
EUStA, doch könnten weitere Mitgliedstaaten bereit sein, sich zu beteiligen.

1. Teilt die Kommission die Auffassung, dass eine Ausweitung des Mandats der EUStA, sodass sie 
für Verstöße gegen restriktive Maßnahmen der Union zuständig ist, dazu beitragen würde, dass 
die Ermittlung und Verfolgung bei Straftaten in der gesamten Union einheitlich und effizient 
erfolgt?

2. Unterstützt die Kommission die diesbezügliche Initiative mehrerer Mitgliedstaaten?

3. Welche Maßnahmen gedenkt die Kommission zu diesem Zweck zu ergreifen?

Eingang: 27.4.2023

Fristablauf: 28.7.2023

1 Beschluss (EU) 2022/2332 des Rates vom 28. November 2022 über die Feststellung des Verstoßes gegen 
restriktive Maßnahmen der Union als einen die Kriterien nach Artikel 83 Absatz 1 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union erfüllenden Kriminalitätsbereich (ABl. L 308 vom 29.11.2022, S. 18).

2 Im Einklang mit Artikel 86 Absatz 4 AEUV nach Zustimmung des Parlaments und nach Anhörung der 
Kommission.


